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Einleitung

Der Rundfunk übernimmt als „Medium und Faktor“ der öffentlichen Mei-
nungsbildung eine tragende Rolle. Verfassungsgerichte in Europa betonen, dass 
ein freier Rundfunk eine der Grundvoraussetzungen des demokratischen Sys-
tems darstellt. Um diese zu sichern, werden Freiheiten im Bereich des Rund-
funks häufig funktional mit Blick auf dieses Ziel konzipiert. Aus einer so ver-
standenen Rundfunkfreiheit folgen Handlungspflichten des Staates. Er muss 
die Ausübung der Freiheit durch geeignete einfachgesetzliche Ausgestaltung 
sichern und die Meinungsvielfalt gewährleisten. Die Maßnahmen, mit denen er 
dies tut, stehen indes regelmäßig auf dem Prüfstand des Unionsrechts. Sie grei-
fen potenziell in die Dienstleistungsfreiheit ein, etwa in Gestalt der Pflicht für 
Kabelnetzbetreiber, bestimmte örtliche Programme oder öffentlich-rechtliche 
Kanäle einzuspeisen. Oder sie stellen rechtfertigungsbedürftige Beihilfen dar, 
wie etwa eine Rundfunkgebühr.

Ziel dieser Arbeit ist es, die Besonderheit des Rundfunks mittels eines grund-
rechtlichen Ansatzes unmittelbar auf EU-Ebene greifbar zu machen. Ein ob-
jektiv-rechtlicher Schutz der Rundfunkfreiheit im Unionsrecht würde die ab-
wehrrechtlich ausgerichteten Tatbestände auf der Ebene des Unionsrechts aus-
balancieren und der kulturellen Aufgabe des Rundfunks als negativer Grenze 
einen unionsrechtlichen Achtungsanspruch verschaffen.

A. Pluralismussichernde Regulierung als Eingriff in europarechtliche 
Tatbestände: ein grundrechtlicher Lösungsansatz

I. Problem

Verfassungsgerichte und oberste Gerichtshöfe haben die Bedeutung der Rund-
funkfreiheit, insbesondere einer pluralen Rundfunklandschaft, als eine der 
Grundvoraussetzungen der Demokratie hervorgehoben1 und positive Hand-

1 Für Frankreich siehe Conseil constitutionnel, No.  86–217 DC, Rec. 1986, 141, 144; Con-
seil constitutionnel, No.  93–333 DC, Rec. 1993, 32, Rn.  3; Conseil constitutionnel, No.  2001–
450 DC, Rec. 2001, 82, 85, Rn.  15 („Le respect de ce pluralisme est une des conditions de la 
démocratie“); Italien: Corte Costituzionale, Sentenza 826/1988, Giur. Cost. 1988, 3893, 3928: 
„zentraler Wert einer demokratischen Ordnung“ (zur Meinungsvielfalt; Übersetzung d. 
Verf.); Großbritannien: R. v Secretary of State for the Home Department, Ex parte Simms, 
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lungspflichten für den Staat zur Sicherung der Meinungsvielfalt abgeleitet. Der 
Europäischen Union fehlt hingegen eine ausdrückliche Kompetenzzuweisung 
zur Regelung und Sicherung der Meinungsvielfalt. Sie kann den Rundfunk le-
diglich in seiner wirtschaftlichen Bedeutung als Dienstleistung über ihre Zu-
ständigkeit zum Erlass von Maßnahmen der Rechtsangleichung im Binnen-
markt erfassen.2 Dies ist mit der EU-Fernsehrichtlinie geschehen.3

Mangels vielfaltssichernden Sekundärrechts greifen abwehrrechtlich struk-
turierte primärrechtliche Tatbestände und spezielle sekundärrechtliche Rege-
lungen gegenüber nationalen Normen ein, die darauf abzielen, die Medienviel-
falt zu sichern. Das Grundanliegen der rundfunkrechtlich relevanten EU-Nor-
men ist dabei nicht die Gewährleistung der Meinungsvielfalt, sondern die 
Sicherung des Wettbewerbs und der wirtschaftlichen Vielfalt.4 Die Verortung 
des Rundfunks stößt damit auf europäischer Ebene auf ein dogmatisch bislang 
nicht bewältigtes Problem: die Schwierigkeit, konzeptionell zwischen wirt-
schaftlichen und public service Tätigkeiten zu unterscheiden.5 Ladeur hat diese 
rechtliche Konstellation treffend als „diagonale Kollision“ bezeichnet und hier-
zu vor zehn Jahren festgestellt: „(E)s (bedarf) einer neuen Meta-Dogmatik, die 
den Erfordernissen der Koordination von EG und Mitgliedstaaten, von supra-
nationalem und nationalem Recht gerecht werden könnte, die sich jenseits der 
Vorstellung einer hierarchisch gestuften Kompetenz- und Rechtsordnung“6 

[2000] 2 A. C. 115, 126; Kelly v. British Broadcasting Corporation (Family Division), [2001] 
Fam 59, 67: „lifeblood of democracy“; für Deutschland siehe BVerfGE 35, 202, 222; 73, 118, 
158 f.

2 Wo die Grenzen der Binnenmarktkompetenz im Rundfunksektor liegen, ist im Einzel-
nen umstritten; vgl. hierzu in neuerer Zeit Dörr, AfP 2003, 202, 203 ff.; Hain, AfP 2007, 527, 
531 ff.; Di Filippo, Tutela del pluralismo, in: Guidi (Hrsg.), La società dell’informazione, 
2006, S.  35 ff.; Vigevani, Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario 2003, 1247, 1256 ff.; 
Ansätze der EU-Kommission, die Meinungsvielfalt im Rundfunk positiv zu regeln, waren 
bislang schon politisch nicht durchsetzbar; zu dem jüngsten Versuch der Kommission in Ge-
stalt des „Reding-Wallström-Plans“ siehe Zagouras, AfP 2007, 1 ff.

3 Seit der Novellierung der Richtlinie im Jahr 2007 und Neuverkündung im Jahr 2010 gilt 
sie als „Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste“ fort (Richtlinie 2010/13/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisu-
eller Mediendienste, ABl.  (EU) L 95 v. 15. April 2010, S.  1).

4 Dörr, AfP 2003, 202, 209.
5 Bavasso, European Law Review 2002, 340, 341.
6 Ladeur, WuW 2000, 956, 966; siehe auch die jüngste Feststellung von Voßkuhle, NVwZ 

2010, 1, 3 über die Tätigkeit des EuGH: „Seine Entscheidungen nahmen ihren Ausgangs-
punkt oft in wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen, insbesondere den Grundfreiheiten des 
Binnenmarktes, entfalteten ihre Wirkungen aber auch auf die an sich in der Kompetenz der 
Mitgliedstaaten verbliebenen Materien wie z. B. die Bildungspolitik, den Sport oder die Or-
ganisation der Streitkräfte.“ Mit Blick auf den Grundsatz der „free flow of information“ nach 
Art.  3 der EU-Fernsehrichtlinie stellt Jacqué fest, dass „cette liberté de circulation pourrait 
entraîner des entraves à la liberté d’expression et au pluralisme puisque le simple jeu du mar-
ché pourrait favoriser des programmes de divertissement au détriment de l’information ou 
entraîner une diminution des ressources publicitaires qui bénéficient à certaines chaînes de 
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stellt. Während die Besonderheiten des Normbereiches des Rundfunks in der 
Verwaltungspraxis der Kommission in den vergangenen Jahren zu einer beson-
deren Zurückhaltung bei der Anwendung europarechtlicher Tatbestände führ-
ten, steht eine adäquate dogmatische Bewältigung des Problems nach wie vor 
aus.7

II. Praktische Relevanz

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Kollisionsfälle des nationalen 
Rundfunkrechts mit dem primären und sekundären Unionsrecht die EU-Kom-
mission und Unionsgerichte beschäftigt. Zu den rundfunkrelevanten Tatbe-
ständen des EU-Rechts zählen vor allem die Dienstleistungsfreiheit sowie die 
Wettbewerbsregeln einschließlich des Beihilferechts. Auch das Sekundärrecht 
etwa zur Regulierung elektronischer Kommunikationsnetze oder audiovisu-
eller Mediendienste stellt Regeln auf, die mit der nationalen Medienregulierung 
in Konflikt geraten können.

Seit mehr als 15 Jahren ist die EU-Kommission mit der Prüfung einzelner 
Finanzierungsfragen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in zahlreichen Mit-
gliedstaaten befasst.8 Die Auferlegung einer Rundfunkgebührenpflicht zu-
gunsten öffentlich-rechtlicher Rundfunkveranstalter oder die Gewährung von 
Subventionen zur Kompensation ausbleibender Einnahmen infolge eines Wer-
beverbotes oder zur Förderung der Einführung von terrestrischem Antennen-
fernsehen (DVB-T) können nämlich unzulässige staatliche Beihilfen darstel-

télévision au profit de chaînes à objectif plus commercial“ (Jacqué, Droits fondamentaux et 
compétences internes, in: Condorelli/Cohen-Jonathan (Hrsg.), Cohen-Jonathan-FS, 2004, 
S.  1007, 1019 f.).

7 Vgl. bereits Eberle, AfP 1993, 422, 426: „Um so dringlicher stellt sich die Frage, ob den 
volumenmäßig ständig steigenden rundfunkrelevanten EG-Regelungen ein grundrechts-
schützendes Korrektiv gegenübersteht .  .  .“; siehe auch die prägnante Zusammenfassung des 
Problems bei Wagner, AfP 1992, 1, 2: „Die negativen Folgen ausbleibenden Wettbewerbs .  .  . 
lassen sich eher hinnehmen und gegebenenfalls durch staatliche Gegensteuerungen ausglei-
chen als etwa die Monopolisierung der Meinungsmacht in den Händen eines oder weniger 
Unternehmen, die bestimmte Sparten des Meinungsspektrums a priori aus der Berichterstat-
tung ausnehmen.“ Und weiter (S.  12): „Aufgrund dieser grundrechtlichen und demokratie-
theoretischen Basis hat die Meinungsvielfalt einen vergleichsweise höheren Stellenwert in der 
Werteordnung der Gemeinschaft als der funktionsfähige Wettbewerb. Dies ist zu berücksich-
tigen, wenn versucht wird, die Medienvielfalt mit wettbewerblichen Instrumentarien zu ge-
währleisten.“ 15 Jahre später stellt Krausnick, ZUM 2007, 806, 812 gleichwohl fest, dass die 
Entscheidung der Kommission vom 24. April 2007 zur Einstellung des Beihilfeverfahrens 
gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks „jeglichen Bezug zu den Grundrechten“ vermeide.

8 Die ersten Ansätze der Kommission zu einer rechtlichen Bewältigung solcher Fälle be-
schreibt Bartosch, European Competition Law Review 1999, 197, 198 ff., einen aktuellen 
Überblick liefern Hobbelen/Harris/Dominguez, European Competition Law Review 2007, 
101,102 ff., siehe auch Wiedemann, ZUM 2007, 800, 804 f., sowie Michel, MMR 2005, 284, 
287.
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len.9 Um einer Verurteilung durch das Europäische Gericht wegen Untätigkeit 
zu entgehen, muss die Kommission auf entsprechende Beschwerden privater 
Rundfunkveranstalter eine Entscheidung nach Maßgabe der Beihilfevor-
schriften treffen. Diese sehen eine Berücksichtigung rundfunkverfassungs-
rechtlicher Belange in ihrem Normprogramm allerdings nicht vor.

Eine wesentliche Rolle spielen nationale Regelungen im Anwendungsbereich 
der Dienstleistungsfreiheit. Dass die EU-Verträge und mithin die Grundfrei-
heiten auf rundfunkrechtliche Sachverhalte anwendbar sind, stellte der Ge-
richtshof bereits 1974 im Fall Sacchi fest. Die Ausstrahlung von Fernsehsen-
dungen fällt hiernach unter die Dienstleistungsfreiheit, während der Handel 
mit Tonträgern oder Filmen der Warenverkehrsfreiheit unterliegt.10 Mit dieser 
Rechtsprechung hat der Gerichtshof solchen Ansätzen eine Absage erteilt, die 
die beschriebenen diagonalen Normkollisionen über eine grundsätzliche oder 
über spezielle Bereichsausnahmen für den Rundfunk als Kulturgut lösen woll-
ten.11

Kritische Fälle im Anwendungsbereich der Dienstleistungsfreiheit sind heute 
vor allem rundfunkrechtliche Privilegien in der staatlichen Frequenzverwal-
tung, etwa in Gestalt von Must-Carry-Bestimmungen zugunsten bestimmter 
Programme.12 Einschlägigen Rechtfertigungsbedarf lösen aber auch Regelungen 
zur nationalen Filmförderung aus, mit denen Rundfunkveranstalter verpflich-
tet werden, einen Teil ihrer Betriebseinnahmen auf die Vorfinanzierung vor 
allem von Spiel- und Fernsehfilmen in der eigenen Landessprache zu verwen-
den.13

Unter dem Einfluss der verfassungsrechtlich garantierten Rundfunkfreiheit 
entwickelte sich die dienende Funktion der Telekommunikationsfreiheiten zum 
Leitprinzip des deutschen Frequenzplanungsrechts. Die Telekommunikation 
durfte der Verwirklichung der Rundfunkfreiheit also nicht im Wege stehen. 
Übertragungskapazitäten waren daher vorrangig für die Zwecke des Rund-
funks bereitzustellen.14 Das Sekundärrecht im Bereich der Telekommunikation 
ist dagegen am Grundsatz der Inhaltsneutralität ausgerichtet. Ein Rundfunk-
privileg ist hiernach nicht nur nicht verfassungsrechtlich mandatiert, sondern 

9 Aus der Judikatur der Unionsgerichte zum Beihilferecht im Rundfunksektor siehe jüngst 
EuG, verb. Rs. T-568/08 u. T-573/08, Rn.  60 ff. (noch nicht in Slg.) – M6 u. TF1/Kommission; 
EuG, Rs. T-8/06, BeckRS 2009, 71126, Rn.  48 ff. – FAB Fernsehen aus Berlin GmbH/Kom-
mission; EuG, Rs. T-354/05, Slg. 2009, II-471, Rn.  124 ff. – TF1/Kommission; EuG, T-442/03, 
Slg. 2008, II-1161, Rn.  141 ff. – SIC Sociedade Independente de Comunicaçao SA.

10 EuGH, Rs. 155/73, Slg. 1974, 409, Rn.  6 ff. – Sacchi.
11 Nachweise zu entsprechenden Ansätzen bei Petersen, Rundfunkfreiheit und EG-Ver-

trag, 1994, S.  27 ff.
12 Siehe hierzu EuGH, Rs. C-250/06, Slg. 2007, I-11135, Rn.  44 – United Pan-Europe 

Communications sowie EuGH, Rs. C-336/07, Slg. 2008, I-10889 – KDG/NLM.
13 Zu letzterem vgl. EuGH, Rs. C-222/07, Slg. 2009, I-1407 – UTECA.
14 Zum Ganzen eingehend Gersdorf, AfP 1997, 424 ff.
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im Gegenteil am Maßstab etwa der Universaldienstrichtlinie zu rechtfertigen. 
Dies macht sich vor allem bei der Aufteilung der sogenannten digitalen Divi-
dende bemerkbar, also der infolge der Digitalisierung des Rundfunks frei wer-
denden Sendekapazitäten. Trotz aller technischen Neuerungen besteht die 
Mangelsituation im Frequenzbereich wegen der Entstehung neuer Bedarfsträ-
ger, etwa von Handy-TV, grundsätzlich fort.15 Gleichwohl hätte der Rundfunk 
nach der an Grundsätzen der effizienten Frequenzallokation ausgerichteten Po-
litik der EU-Kommission keinen privilegierten Zugriff auf Frequenzen.16

Schließlich kann selbst das Kartellverbot sich auf scheinbar in jahrzehntelan-
ger Übung gefestigte Praktiken öffentlich-rechtlicher Rundfunkveranstalter 
auswirken, etwa auf den gemeinsamen Sportrechte-Einkauf über die European 
Broadcasting Union (EBU).17

In den aufgeführten Problembereichen kollidieren also mitgliedsstaatliche 
Verfassungsaufträge, den Pluralimus im Rundfunk zu sichern, mit dem Gebot 
des Unionsrechts, keine Hemmnisse für den gemeinsamen Markt aufzustel-
len.18

III. Lösungsansatz

1. Überblick

Diese Arbeit will einen grundrechtsbasierten Lösungsansatz entwickeln. Eine 
objektiv-rechtlich als Regelungsauftrag verstandene Rundfunkfreiheit könnte 
unionsrechtliche Kompetenzen und Gebote negativ begrenzen und damit in 
grundrechtstypischer Weise das hoheitliche Handeln der Unionsorgane im Be-
reich des Rundfunks mit mitgliedstaatlichen Regelungspflichten in Einklang 
bringen.19 Eine objektiv-rechtlich konzipierte Rundfunkfreiheit als europä-
isches Unionsgrundrecht machte den Rekurs auf einen legitimen Zweck, also 
einen zwingenden Grund des Allgemeinwohls, zur Rechtfertigung vielfaltssi-

15 Auf die Ausschreibung von Frequenzen im Bereich 3400 MHz bis 3600 MHz für Broad-
band Wireless Access-Anwendungen durch die Bundesnetzagentur im Jahr 2006 stellten etwa 
100 Unternehmen mehr als 1000 Anträge, vgl. Gersdorf, ZUM 2007, 104.

16 Zu Fragen der Frequenzregulierung nach der Überarbeitung des Rechtsrahmens für die 
elektronische Kommunikation eingehend Wille, ZUM 2007, 89, 91 ff.; Thaenert, MMR 2005, 
279, 281 f. sowie Gersdorf, ZUM 2007, 104, 105 ff.; zur Berücksichtigung von Kommunikati-
onsgrundrechten in diesem Regelwerk siehe Ranieri, Libertà di esercizio dell’impresa di co-
municazione di massa, 2006, S.  189 f. sowie Tonoletti, Convergenza tecnologica e pluralismo 
informativo, in: Cuniberti/Lamarque/Tonoletti/Vigevani/Viviani Schlein (Hrsg.), Percorsi 
di diritto dell’informazione, 2006, S.  311, 322 ff.

17 Hierzu Frey, ZUM 1999, 528, 531; Eberle, AfP 1993, 422, 424; EuG, verb. Rs. T-185/00, 
T-216/00 und T-300/00, Slg. 2002, II-3805 – M6 u. a./Kommission.

18 Eine Zusammenstellung älterer Anwendungsfälle findet sich bei Kühling, Die Kommu-
nikationsfreiheit als europäisches Gemeinschaftsgrundrecht, 1999, S.  94 ff.

19 Einen solchen Ansatz deutet Vigevani, Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario 
2003, 1247, 1258 an, der von „limiti negativi per l’azione comunitaria“ spricht.
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chernder Regelungen obsolet und ersetzte ihn durch eine grundrechtsunmittel-
bare Rechtfertigung. Dies schaffte auf unionsrechtlicher Ebene ein echtes Ge-
gengewicht zu der bloß „negativen“ Regelung des Rundfunks in den Grün-
dungsverträgen. Dieser Ansatz macht die Besonderheit des Rundfunks als 
Massenmedium in unionsunmittelbarer Weise greifbar.

2. Herausgehobene Bedeutung der Rechtsvergleichung im Rundfunkbereich

Die vorliegende Arbeit geht der Frage durch Rechtsvergleichung mitgliedstaat-
licher Verfassungstraditionen in Deutschland, Frankreich, Italien und Großbri-
tannien sowie einer Untersuchung des rundfunkrelevanten Primär- und Se-
kundärrechts der Union, der EMRK und sonstigen völkerrechtlichen Verträgen 
nach. Sie will auf diese Weise auch einen Beitrag zu einer vergleichenden Grund-
rechtsdogmatik leisten.

In der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes stellen die Verfas-
sungstraditionen der Mitgliedstaaten und die EMRK die beiden Haupterkennt-
nisquellen für die Konkretisierung europäischer Unionsgrundrechte dar. Diese 
Feststellung wird auch nicht dadurch obsolet, dass mit dem Inkrafttreten des 
Vertrages von Lissabon die Charta der Grundrechte Primärrechtsrang erlangt 
(Art.  6 Abs.  1 EU). Denn der Bedeutungsinhalt der spezifischen Medienfreiheit 
der Charta20 erschließt sich zum einen nur vor dem Hintergrund nationaler 
Verfassungs- und Regelungstraditionen. Zum anderen tritt die Charta als posi-
tivierter Grundrechtskatalog lediglich neben, aber nicht an die Stelle der präto-
risch konkretisierten allgemeinen Rechtsgrundsätze.

Im Fall des Rundfunks kommt den Verfassungstraditionen besondere Rele-
vanz zu. Das Rechtsregime des Rundfunks wurzelt in besonderer Weise in der 
nationalen Identität der Mitgliedstaaten, die Art.  4 Abs.  2 EU schützt.21 Art.  167 
Abs.  4 AEUV fordert, dass die Union den kulturellen Aspekten im Rahmen 
ihrer Tätigkeit Rechnung trägt, insbesondere zur Wahrung und Förderung der 
Vielfalt ihrer Kulturen.22 Dies ist durch autonome unionsrechtliche Prinzipien-
bildung unbeeinflusst von den Regelungstraditionen und rechtlichen Begrün-
dungsmustern für die Notwendigkeit gestaltender Rundfunkregulierung nicht 
möglich. Der Rundfunk orientiert sich nach wie vor an Landes- und Sprach-
grenzen und ist damit tief in kulturelle Kontexte eingebunden.23

20 Art.  11 Abs.  2 GRCh.
21 Zum Begriff der nationalen Identität Puttler, in: Calliess/Ruffert/Blanke (Hrsg.), EUV, 

2007, Art.  6, Rn.  44 ff.
22 Die Tragweite von Art.  4 Abs.  2 EU im Rundfunkrecht ist nicht geklärt; zu möglichen 

Anwendungsfällen im Rundfunkrecht Ress/Ukrow, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), EGV/EUV, 
EGV Art.  151, Rn.  77 m. w. N.  (Stand: Juli 2000).

23 Vgl. BKartA WuW 2006, 405, 409 – Springer/ProSiebenSat.1: „Im Hinblick auf unter-
schiedliche nationale Rechtsvorschriften, bestehende Sprachbarrieren und kulturelle Beson-
derheiten geht die Beschlussabteilung grundsätzlich von einem nationalen Markt aus“; siehe 
auch Siune/Hultén, Does public broadcasting have a future?, in: McQuail/Siune (Hrsg.), Me-
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Diese Arbeit geht bei der Ermittlung rundfunkspezifischer grundrechtli- 
cher Gewährleistungsgehalte im Unionsrecht vor allem rechtsvergleichend vor. 
Der Vergleich konzentriert sich dabei auf die Art und Weise der rechtlichen 
Begründung grundrechtlicher Positionen. Dies kann, je nach Grundrechtstra-
dition, ein dogmatisch-deduktiver oder ein eher induktiv-pragmatischer An-
satz sein.24

Der Vergleich der Verfassungstraditionen erfasst nicht sämtliche 27 Mitglied-
staaten. Dies ist auch nicht erforderlich. Der Europäische Gerichtshof verlangt 
für den Nachweis eines Unionsgrundrechts keine völlige Kongruenz der 
Rechtsordnungen. Sie wäre seit dem Beitritt Großbritanniens – zumindest bis 
zum Erlass des Human Rights Act – mangels geschriebenen Grundrechtskata-
logs auch kaum denkbar. Der Gerichtshof setzt auch keine weit überwiegende 
Übereinstimmung voraus.

Die gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen zu berücksichtigen bedeutet 
für den EuGH nicht, einen gemeinsamen Nenner herauszudestillieren, sondern 
vielmehr die beste Lösung. Wie Generalanwalt Slynn in seinen Schlussanträgen 
im Fall AM&S ausführte, muss der Gerichtshof seiner Entscheidung nicht das 
gemeinsame Minimum der nationalen Lösungen oder ihr arithmetrisches Mit-
tel oder die Lösung zugrunde legen, die von einer Mehrheit der Rechtsord-
nungen getragen wird. Vielmehr kommt es auf die Grundprinzipien der beteilig-
ten Rechtsordnungen an.25 Der Gerichtshof hat entsprechend „zu wägen und zu 
werten und nach der für das konkrete Problem ‚besten‘ und ‚zweckmäßigsten‘ 
Lösung zu suchen“26. Vor dem Hintergrund nationaler Grundrechtskonstruk-
tionen im Rundfunkbereich erschließen sich auch mögliche Deutungen der 
chartarechtlichen Medienfreiheit aus Art.  11 Abs.  2 GRCh.

Das Auffinden der besten und zweckmäßigsten Lösung setzt methodisch 
voraus, dass der Rechtsvergleich die prägenden Rechtssysteme und wesent-
lichen Modi grundrechtlicher Argumentation widerspiegelt.27 Mit Deutsch-
land, Frankreich, Italien und Großbritannien erfasst der hiesige Vergleich vier 
Sprachräume mit insgesamt annähernd 250 Millionen Menschen. Die Stichpro-
be schließt die wesentlichen Rechtsordnungen Europas ein, die anderen, insbe-
sondere jenen der neuen Mitgliedsstaaten, häufig als Muster dienten. Die Stich-
probe repräsentiert den Unterschied zwischen Common Law und Civil Law, 
juridischen (Deutschland, Italien) und politischen Verfassungskulturen (Groß-

dia Policy, 1998, S.  23, 33. Die kulturellen Unterschiede spiegeln sich in Fragen der Auslegung 
der Fernsehrichtlinie vor dem Europäischen Gerichtshof, vgl. die Übersicht bei Korthals 
Altes, Media Law and Policy 2007, 92, 96 ff.

24 Die Gegenüberstellung von „Dogmatik“ und „Pragmatik“ in der Grundrechtsargu-
mentation lehnt sich an Kühling/Lieth, EuR 2003, 371, 376 an.

25 Bothe, ZaöRV 36 (1976), 280, 218.
26 GA Slynn, Schlussanträge, Rs. 155/79, Slg. 1982, 1575, 1649 – AM&S.
27 Hailbronner, ZaöRV 36 (1976), 190, 207 f., der die Einbeziehung der „wichtigsten Län-

der der wichtigsten Rechtskreise“ und -kulturen fordert.
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britannien, Frankeich) sowie schließlich deduktiv (Deutschland, Italien) und 
induktiv (Großbritannien) argumentierenden Grundrechtslehren.28

Deutschland, Frankreich und Italien hatten als die drei großen Gründerstaa-
ten überdies prägenden Einfluss auf die Ausgestaltung der Unionsrechtsord-
nung einschließlich des Grundrechtsschutzes.29 Dies gilt auch für das 1973 bei-
getretene Großbritannien.30 Die zwölf seit 2004 beigetretenen mittel- und ost-
europäischen Staaten dagegen sind zunächst vertraglich verpflichtet, den Aquis 
Communautaire zu übernehmen. Hierzu gehört auch die inzwischen gefestigte 
Rechtsprechung zu Herleitung und Schutzumfang der Unionsgrundrechte.

3. Gang der Darstellung

Zunächst werden nachfolgend die tatsächlichen Besonderheiten herausgearbei-
tet, die den Rundfunk als Regelungssachverhalt etwa gegenüber der Presse, 
und erst recht gegenüber typischen Konsumgütern und Dienstleistungen abhe-
ben. Dieser Hintergrund erklärt die besonderen Konzeptionen grundrecht-
licher Freiheiten im Bereich des Rundfunks. Anschließend werden in diesem 
Teil in allgemeiner Form mögliche Begründungsansätze für die Meinungsfrei-
heit zwischen Individualismus und Funktionalismus dargestellt. Die Analyse 
von Konzeptionen der Rundfunkfreiheit erfordert einen Rückgriff auf die 
Meinungsfreiheit. Gerichte stützen Freiheiten des Rundfunks teilweise noch 
auf die Meinungsfreiheit, in anderen Fällen dient eine ausdrücklich garantierte 
Rundfunkfreiheit dem Ziel, die Meinungsfreiheit zu verstärken.

Auf dieser Grundlage widmet sich der erste Teil dem Grundrechtsschutz in 
der Europäischen Union – dem Geltungsgrund der Unionsgrundrechte und ih-
rer Konkretisierung durch den Europäischen Gerichtshof. Dabei werden vor 
allem die Auswirkungen der Pluralisierung der Grundrechtsquellen durch den 
Vertrag von Lissabon erörtert. Dabei ist aufzuzeigen, in welcher Weise sich die 
Charta der Grundrechte in die vorbestehende EU-Grundrechtsarchitektur ein-
fügt und welche praktischen Schlussfolgerungen sich für die Herleitung und 
Bestimmung grundrechtlicher Gewährleistungsgehalte im EU-Recht ergeben.

28 Der Argumentationsmodus und die Unterscheidung zwischen Common und Civil Law 
sind nicht deckungsgleich, siehe Kühling/Lieth, EuR 2003, 371, 383.

29 Zum starken Einfluss Frankreichs siehe Koopmans, General principles of law in Euro-
pean and national systems, in: Bernitz/Nergelius (Hrsg.), General Principles of European 
Community Law, 2000, S.  25, 26, Koopmans, American Journal of Comparative Law 1991, 
493, 500; Perju, Virginia Journal of International Law 2009, 307, 357; von Danwitz, Verwal-
tungsrechtliches System und europäische Integration, 1996, S.  133 ff.; Bothe, ZaöRV 36 (1976), 
280, 293; von Bogdandy, Grundrechtsgemeinschaft als Integrationsziel?, 2001, S.  45. Der 
Einfluss ist auch reziprok und wirkt auf die nationale Sphäre zurück; zum Einfluss des Euro-
parechts auf das britische Recht siehe Livitsky, American Journal of Comparative Law 1994, 
347 sowie allgemein Schwarze, NVwZ 1996, 22, 28.

30 Im Fall AM&S übernahm der EuGH das „legal privilege“ als Unionsgrundrecht aus 
dem Common Law: EuGH, Rs. 155/79, Slg. 1982, 1575 – AM&S.
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Der zweite bis fünfte Teil behandelt jeweils die Herleitung und Konkretisie-
rung der Rundfunkfreiheit in Deutschland, Frankreich, Italien und Großbri-
tannien unter der Fragestellung, ob rundfunkspezifische, objektiv-rechtlich 
ausgerichtete Gewährleistungen bestehen. Der Schwerpunkt der Bearbeitung 
liegt dabei auf der Art und Weise juristischer Argumentation, der Konstruktion 
und Herleitung von Grundrechten und ihrer Anwendung durch die Gerichte.31 
Untersuchungsgegenstand sind objektiv-rechtliche Freiheitsgarantien im Rund-
funk. Die begriffliche Bezeichnung als Meinungs- oder Rundfunkfreiheit ist 
bei der Rekonstruktion des Grundrechts daher unerheblich.

Eine zutreffende Analyse objektiv-rechtlicher Gewährleistungsgehalte kann 
sich überdies nicht auf diesen Gegenstand beschränken. Vielmehr muss sie die 
unterschiedlichen Gewährleistungsschichten und Schutzrichtungen der Rund-
funkfreiheit sowie ihr Verhältnis zueinander herausarbeiten. Welche Gewähr-
leistungsschicht dem Grundrecht sein typisches Gepräge gibt, ob staatliche 
Handlungspflichten oder individualschützende Anteile überwiegen, kann nur 
in einer Gesamtschau der grundrechtlichen Schutzfunktionen ermittelt werden. 
Bei der Betrachtung individualschützender Positionen ist ferner zwischen einer 
Rundfunkunternehmerfreiheit als wirtschaftlicher Freiheit und einem Schutz 
der publizistischen Tätigkeit oder eines publizistischen Vermittlungsprozesses 
zu differenzieren.

Der sechste Teil behandelt die völkerrechtlichen Erkenntnisquellen, auf wel-
cher der Europäische Gerichtshof bei der Konkretisierung von Unionsgrund-
rechten zurückgreift. Hierzu zählt vor allem die EMRK, die nach dem in Art.  6 
Abs.  2 EU vorgesehenen Beitritt der Union den Status einer Rechtsquelle des 
Unionsrechts erlangen wird.

Der siebte Teil analysiert Quellen einer europäischen Rundfunkfreiheit un-
mittelbar auf unionsrechtlicher Ebene. Dazu gehört die Charta der Grund-
rechte mit ihrer spezifischen Regelung der Medienfreiheit in Art.  11 Abs.  2 
ebenso wie primär- und sekundärrechtliche Bestimmungen sowie die bisherige 
Rechtsprechung des Gerichtshofs in Rundfunksachen. Die Auslegung der Me-
dienfreiheit der Charta reflektiert am Ende dieser Darstellung konzeptionell 
die Ergebnisse der rechtsvergleichenden Analysen.

31 Zitate aus der analysierten Rechtsprechung werden vorzugsweise im Original wiederge-
geben. Dies trifft vor allem für Wiedergaben in englischer und französischer Sprache zu. Ita-
lienische Zitate werden zum Zwecke besserer Lesbarkeit im Fließtext grundsätzlich in eigener 
Übersetzung wiedergegeben, es sei denn, die Bedeutung etwa sehr kurzer Zitate erschließt 
sich auch ohne die Übersetzung. Die Originalfassung der Zitate findet sich den jeweiligen 
Fußnoten. Englische Zitate werden nicht übersetzt, französische lediglich, soweit sie nicht 
paraphrasiert werden.


